
Auge um Auge, Zahn um 
Zahn, 
das war schon im alten Babylon 
( 18.-16.Jh. v. Chr. ) eines der 
Themen des sogenannten Co-
dex Hammurabi. Die 282 Para-
graphen dieser wichtigsten 
Gesetzessammlung im Alten 
Orient beschäftigten sich auch 
mit der Medizin, bzw. der Ge-
bührenordnung und Haftpflicht-
bedingungen in der damaligen 
medizinischen Praxis. Babylo-
nische Ärzte verdienten dem-
nach gut, wenn ihre Diagnose 
stimmte und die Therapie zum 
Erfolg führte. Glückte sie hin-
gegen nicht, hafteten sie mit 
Leib und Leben. Gemäß Para-
graph 218 des Codex wurden 
einem Arzt, dessen Patient bei 
einem operativen Eingriff starb, 
oder bei einer Abszessöffnung 
am Auge dieses zerstörte, die 
Hände abgeschlagen. Honorar 
und Strafmaß richteten sich im 
Übrigen nach der sozialen Stel-
lung des Patienten. Die Para-
graphen 200 und 201 legten 

entsprechend fest: „ Wenn je-
mand den Zahn eines Standes-
gleichen ausschlägt, so schlägt 
man seinen Zahn aus.“ – „Wenn 
jemand den Zahn eines Unter-
gebenen ausschlägt, so zahlt 
er 1/3 Mine Silber.“  Zerstörte 
jemand das Auge eines Unter-
gebenen, so mußte er dafür ei-
ne Mine Silber (505 g) bezah-
len. Bedenkt man, welche Be-
deutung das Auge für die Ge-
samtfunktionsfähigkeit des 
Menschen hat, so wurde ein 
Zahn extrem hoch bewertet.
Die Tatsache, daß missglückte 
operative Eingriffe in der Regel 
drakonische Strafen nach sich 
zogen, hat mit gutem Recht zu 
der Schlussfolgerung Anlaß 
gegeben, daß die Medizin und 
die Zahnmedizin des 
Zweistromlandes sich aus die-
sem Grunde derartiger Eingrif-
fe weitgehend enthielt und statt 
dessen bevorzugt medikamen-
tös behandelte.
Der ebenso von der mesopota-
mischen Heilkunde beschrie-

bene Zahnwurm wurde laut ei-
ner bei Nippur ausgegrabenen 
Schrifttafel derart behandelt: 
„Wenn der Zahn eines Men-
schen vom Wurm befallen ist, 
zerpulverst du (Wasser)melde 
in Feinöl… Wenn sein Zahn auf 
der rechten Seite erkrankt ist, 
so gießt du es auf den Zahn in 
der linken Seite, und er wird 
gesund werden.“ …Und umge-
kehrt!! Ein Al-
ternativrezept 
auf der Rück-
seite der Tafel 
besagt: “Wenn 
der Zahn eines 
Menschen 
vom Wurm be-
fallen ist, dörrst 
du Rinde vom 
X-Baum und 
legst sie auf, 
dann wird er 
gesund wer-
den.“  ( aus: 
Die Zahnheil-
kunde in Kunst 
und Kulturge-

schichte, Lässig u. Müller )

Fortsetzung folgt ….ZA Armin 
Wall.
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